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 Veröffentlicht am 01.09.1999

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §21;

BAO §22;

BAO §23;

BAO §25;

Rechtssatz

Nach stRsp des VwGH ist für die steuerliche Anerkennung von Verträgen zwischen nahen Angehörigen erforderlich,

dass die Vereinbarungen nach außen hinreichend zum Ausdruck kommen, einen eindeutigen, klaren und jeden

Zweifel ausschließenden Inhalt haben und zwischen Familienfremden unter den gleichen Bedingungen abgeschlossen

worden wären (Hinweis E 26.1.1999, 98/14/0107). Auch die Ausführung vertraglicher Vereinbarungen zwischen nahen

Angehörigen muss diesen Anforderungen Genüge tun (Hinweis E 1.7.1992, 90/13/0169).
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